
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS UVS Kärnten 2003/12/16 KUVS-
1588-1589/4/2003

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.12.2003

Rechtssatz

Bestreitet der Beschuldigte zwei rumänische Staatsangehörige zu kennen sowie einer dieser Personen Unterkunft in

einer Hütte in E  gegeben zu haben und verbleibt als Belastungsbeweis nur die im Akt erliegende Niederschrift  mit

dem Ausländer, so ist die Täterschaft des Beschuldigten nicht erwiesen und das Straferkenntnis nach dem

Meldegesetz aufzuheben, zumal die Ausländer überdies in der Hütte eines Dritten angetro en wurden und der

Beschuldigte im Bereich von E weder eine Unterkunft noch ein Waldstück besitzt. (Einstellung des Verfahrens)

Schlagworte
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Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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